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cinrichtungen in Frage kommen können. Zu beachten ift, dafs die naturgemäß nur auf das Allernothwendigflze

be1'chränkten Verpflegungsgegenftände durch die Zubereitung fo ernährungsfähig gemacht werden, wie nur

irgend möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dafs die vorzugsweife aus Stärkemehl enthaltenden Stoffen

befiehende Nahrung der Gefangenen durch Kochen bei zu hoher Temperatur unverdaulich wird und dafs

vor Allem die geringe, dem Gefangenen zugebilligte Fleifchmenge einen großen Theil ihres Nährwerthes

verliert; defshalb ift auch hier das Kochen bei unmittelbarer Feuerung und bei Dampfheizung im All—

gemeinen weniger günftig, als das Kochen im Wafferbad.

Neben der Kochküche müffen eine Speifekammer, eine Brotfchneidefiube, ein
Magazin für Verpflegungsgegenflände etc., neben der VVafchküche eine Kammer für

fchmutzige \Väfche vorgefehen werden; Aborte für die in den Küchen befchäftigten

Beamten und Gefangenen find in der Nähe, aber getrennt von den Küchen anzulegen.

Den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885

aufgeftellten Grundfa;tzen ift die Normalzeichnung für ein Koch— und VVafchküche etc.
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Krankenhaus für Zellengefängniffe.
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